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Unerlaubte Handlungen
§823

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, 
die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges 
Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen 
zum Ersätze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher 
gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz 
verstößt. Ist nach dem Inhalte des Gesetzes ein Verstoß 
gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die 
Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

§824
(1) Wer der Wahrheit zuwider eine Tatsache behauptet 

oder verbreitet, die geeignet ist, den Kredit eines anderen zu 
gefährden oder sonstige Nachteile für dessen Erwerb oder 
Fortkommen herbeizuführen, hat dem anderen den daraus 
entstehenden Schaden auch dann zu ersetzen, wenn er die 
Unwahrheit zwar nicht kennt, aber kennen muß.

(2) Durch eine Mitteilung, deren Unwahrheit dem Mit- 
teilenden unbekannt ist, wird dieser nicht zum Schadens
ersätze verpflichtet, wenn er oder der Empfänger der Mit
teilung an ihr ein berechtigtes Interesse hat.

§825
Wer eine Frau durch Hinterlist, durch Drohung oder un

ter Mißbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses zur Ge
stattung der außerehelichen Beiwohnung bestimmt, ist ihr 
zum Ersätze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§826
Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise 

einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen 
zum Ersätze des Schadens verpflichtet.

§827
Wer im Zustande der Bewußtlosigkeit oder in einem die 

freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande krank
hafter Störung der Geistestätigkeit einem anderen Seha-
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